
1628 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Landesverteidigungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1483 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Verwundeten

medaille (Verwundetenmedaillengesetz) 

Der "dem Ausschuß zur Vorberatung vor
gelegene Gesetzentwurf sieht die Schaffung einer 
Verwundetenmedaille vor, die an Personen zu 
verleihen ist, die entweder als Angehörige des 
Bundesheeres bei Kampfhandlungen während 
eines Einsatzes zum SdlUtz der Integrität des 
österreichischen Staatsgebietes oder. als Ange
hörige des Bundesheeres bzw. einer Sicherheits
behörde bei einem Auslandseinsatz gemäß § 1 des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBI. Nr. 173/1965 
über die Entsendung österreichischer Einheiten 
zur Hilfeleistung in das Ausland auf Ersuchen 
internationaler Organisationen Verletzungen er
litten haben. 

Josef Sdtlager 
Beridtterstatter 

Der Landesverteidigungsausschuß hat die Vor
lage am 21. Mai 1975 in Verhandlung gezogen 
und nach Wortmeldungen der Abgeordneten 
S u p pan, T öd I i n g, Kin z 1, Dr. Pr ade r, 
T roll und ,Z e i 11 i n ger sowie des Bundes
ministers L ü t gen d 0 r f einstimmig beschlos
sen, dem Hohen Hause die Annahme des Gesetz
entwurfes in dervon den Abgeordneten Mon d I, 
Dr. P rad e rund Z e i 11 in ger vorgeschlage
nen Fassung zu empfehlen. 

Der Landesverteidigungsausschuß stellt somit 
den A n t rag, . der Nationalrat wolle dem an· 
ge sc h los s e n.e nG es e t zen t w u r f die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 21. Mai 1975 

Marwan-Schlosser 
Obnv.nn 

-j. 
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2 1628 der Beilagen 

" '/. 

die 
Bundesgesetz vom XXXXXXX über 

Verwundetenmedaille (Verwundetenme
daillengesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen:' 

§ 1. (1) Die Verwundetenmedaille. ist nach 
Maßgabe dieses' Bundesgesetzes 

a) Personen, die dem Bundesheer angehören 
oder angehört- haben, 

b) Personen, die einer Sicherheitsbehörde an
gehören oder angehört haben, 

zu verleihen. 

. (2) Die Verleihung der Verwundetenmedaille 
obliegt hinsichtlich der im' Abs. 1 lit. a ge
nannten Personen dem Bundesminister für Lan
desverteidigung, hinsichtlicil der im Abs. 1 lit. b 
genannten Personen dem Bundesminister für 
Inneres. 

§ 2. (1) Die Verwundetenmedaille ist Per
sonen zu verleihen, die 

1. als Angehörige des Bundesheeres 
a) bei Kampfhandlungen während eines 

Einsatzes im Falle des § 2 Abs. 1 lit. a 
des Wehrgesetzes, BGBl.Nr. 181/1955, 
oder 

b) in folge ihres Dienstes während eines 
Auslandseinsatzes gemäß § 1 des Bun
desverfassungsgesetzes vom 30. Juni 
1965, BGBl. Nr. 173, über die Entsen
dung österreichischer Einheiten zur 
Hilfeleistung in das Ausland auf Er
suchen internationaler Organisationen, 

2. als Angehörige einer Sicherheitshehörde 
infolge ihres Dienstes während eines Aus
landseinsatzes gemäß § 1 des Bundesver
fassungsgesetzes vom 30. Juni 1965, BGBl. 
Nr. 173, über die Entsendung österreichi
scher Einheiten zur Hilfeleistung in das Aus
land auf Ersuchen internationaler Organi
sationen 

eine Körperbeschädigung durch unmittelbare 
oder mittelbare Einwirkung von Kampfmitteln 

(Verwundung) erlitten haben. Eine Verwundung 
begründet den Anspruch auf Verleihung der 
Verwundetenmedaille. 

(2) Personen, die ihre Verwundung infolge 
einer von ihnen begangenen geriChtlich straf
baren Handlung erlitten haben, sind von der 
Verleihung der Verwundetenmedaille ausge
schlossen. 

§ 3. (1) Die Verwundetenmedaille ist je nach 
der Schwere der Verwundung als 

a) Verwundetenmedaille 1. Klasse, 
b) Verwundetenmedaille 2. Klasse 

zu verleihen. Verwundungen mit sch~eren 
Dauerfolgen begründen den Anspruch. auf die 
Verwundetenmedaille 1. Klasse, sonstige Ver
wundungen den Anspruch auf die Verwundeten
medaille 2. Krasse. Mehrere Verwundungen, die 
durch ein und dasselbe Ereignis verursacht wur
den, gelten als eine Verwundung. Für Verwun
dungen, die nicht auf ein und dasselbe Ereignis 
zurückzuführen sind, ist jeweils eine Med'aille zu 
verleihen. 

(2) Eine Verwundung mit schweren Dauer
folgen liegt vor, wenn die Gesundheitsschädigung 
für immer oder für lange Zeit 

a) den Verlust oder eine schwere Schädigung 
der Sprache, des Sehvermögens, des Gehörs 
oder der Fortpflanzungsfähigkeit, 

b) eine erhebliche Verstümmelung oder eine 
auffallende Verunstaltung oder 

c) ein schweres Leiden oder Siechtum 

zur ,Folge hat. 

§ 4. (1) Die Verwundetenmedaille besteht aus 
einem Kleinod und einem Band. Im Falle einer 
wiederholten Verleihung der. Verwundeten
medaille derselben Klasse ist die Zahl der Medail
len auf dem Band der zuletzt verliehenen Me
daille durch die entsprechende Zahl färbiger 
Mittelstreifen ersichtlich zu machen, wobei mehr 
als vier Medaillen durch fünf Mittelstreifen zu 
kennzeichnen sind. 
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1628 der Beilagen 3 

(2) Ober die Verleihung der Verwundeten
medaille ist den Personen, denen die Verwun
detenmedaille verliehen worden ist, eine Ur
kunde auszustellen. 

(3) Personen, denen die Verwundetenmedaille 
verliehen worden ist, sind berechtigt, diese zur 
Uniform oder zur Zivilkleidung zu tragen. Im 
Falle einer wiederholten Verleihung der Me
daille derselben Klasse darf nur die zuletzt ver
liehene Medaille getragen werden. 

(4) Die näheren Bestimmungen über die Aus
stattung und die Art des Tragens der Ver
wundetenmedaille sind hinsichtlich der Verwun
detenmedaille, 

a) die an Personen, die dem Bundesheer an
gehören oder angehört haben, zu verleihen 
ist, durch eine Verordnung des Bundes
ministers für Landesverteidigung, 

b) die an Personen, die einer Sicherheitsbe
hörde angehören oder angehört haben, zu 
verleihen ist, durch eine Verordnung des 
Bundesministers für Inneres 

zu erlassen. 

(5) Personen, denen die Verwundetenmedaille 
verliehen worden ist, sind berechtigt, sich als 
Besitzer der Verwundetenmedaille zu bezeichnen. 
Andere Vorrechte sind mit dem Besitz der Ver
wundetenmedaille nicht verbunden. 

(6) Die Verwundetenmedaille geht in das 
Eigentum der Person,der sie verliehen worden 
ist, über. Sie darf von anderen Personen nicht 
getragen und zu Lebzeiten des Besitzers nicht 
in das Eigentum anderer Personen übertragen 
werden. 

§ 5. (1) Die mit der Verleihung der Ver
wundetenmedaille verbundenen Kosten sind von 
Amts wegen zu tragen. 

(2) Eingaben um Verleihung der Verwun
detenmedaille und Zeugnisse, die zum Zwecke 
der Geltendmachung des Anspruches auf Verlei
hung der Verwundetenmedaille ausgestellt wer-· 
den, sind von den Stempelgebühren, den Bun
desverwaltungsabgaben sowie den Gerichts- und . 
Justizverwaltungsgebühren befreit. 

§ 6. Wer den Bestimmungen des § 4 Abs. 3, 
5 oder 6 oder einer nach § 4 Abs. 4 erlassenen 
Verordnung zuwiderhandelt oder die Verwun
detenmedaille in einer ihre Bedeutung herab
würdigenden Weise verwendet, begeht eine Ver
waltungsübertretung und ist von der Bezirks
verwaltungsbehörde, . im Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeibehörde von dieser, mit einer 
Geldstrafe bis zu 3000 S, im Falle der Unein
bringlichkeit mit Arrest bis zu zwei Wochen, 
zu bestrafen. 

§ 7. Dieses Bundesgesetz findet auch auf Ver
wundungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Anwendung, 
die Personen als Angehörige des Bundesheeres 
oder einer Sicherheitsbehörde vor dem Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes erlitten haben. 

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesge
setzes ist hinsichtlich des § 5 Abs. 2, soweit es 
sich um Stempel gebühren handelt, der Bundes
minister für Finanzen, soweit es sich um Bundes
verwaltungsabgaben handelt, der Bundeskanzler 
und soweit es sich um Gerichts- und Justizver
waltungsgebühren handelt, der Bundesminister 
für Justiz, im übrigen, soweit die Bestimmungen 

a) Personen, die dem Bundesheer angehören 
oder angehört haben, betreffen, der Bun
desminister für Landesverteidigung, 

b) Personen, die einer Sicherheitsbehörde an
gehören oder angehört haben, betreffen, 
der Bundesminister für Inneres 

betraut. 

1628 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




